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Zusammenfassung 

Das ELENA-Verfahren muss schnellstmöglich 
zum Wegfall weiterer, bestenfalls aller Entgeltbe-
scheinigungspflichten der Arbeitgeber führen. Pa-
rallel dazu müssen endlich auch die einzelnen 
Leistungsgesetze, die die Abfrage von – unter-
schiedlichen – Entgeltdaten erfordern, harmoni-
siert werden. 

Die in den Gemeinsamen Grundsätzen beschrie-
bene technische Umsetzung des ELENA-
Verfahrens ist im Grundsatz nicht zu beanstan-
den. Einige Änderungen bzw. Klarstellungen sind 
jedoch noch vorzunehmen. 

Im Einzelnen 

I.  Zum ELENA-Verfahren

1. Weiterer Ausbau und Anpassung der Leis-
tungsgesetze 

Die politische Entscheidung, den elektronischen 
Entgeltnachweis zum 1. Januar 2010 einzuführen 
und damit die Voraussetzung für den Wegfall 
entgeltrelevanter Auskunfts-, Melde- und Be-
scheinigungspflichten der Arbeitgeber zu schaf-
fen, ist zu begrüßen. 

Allerdings wird das Potenzial des neuen Verfah-
rens mit dem jetzigen Gesetz bei weitem nicht 
ausgeschöpft. Es sieht lediglich den Wegfall von 
fünf Bescheinigungspflichten der Arbeitgeber – 
zur Leistungsberechnung für das Arbeitslosen-, 
Wohn- und Elterngeld – vor. Der Minderaufwand 
durch die entfallenden Bescheinigungspflichten 
übertrifft daher nur in begrenztem Umfang den 
Mehraufwand der Arbeitgeber, der mit der Einfüh-
rung des ELENA-Verfahrens verbunden ist. 

Über den Hinweis in der Gesetzesbegründung 
hinaus, weitere Bescheinigungen in das Verfah-
ren einbeziehen zu wollen, ist es notwendig, ei-
nen klaren Fahrplan – so wie ihn zu Recht auch 
der Nationale Normenkontrollrat in seinem Gut-
achten zum ELENA-Verfahren gefordert hat – zur 

zeitnahen Ersetzung aller Entgeltbescheini-
gungspflichten der Arbeitgeber aufzustellen. Der 
hierzu vorgesehene Prüfauftrag an das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie kann 
und darf im Ergebnis zu keinem anderen Resultat 
führen. 

Vor allem aber müssen auch die jeweiligen Leis-
tungsgesetze, die die Abfrage von – unterschied-
lichen – Entgeltdaten erfordern, harmonisiert 
werden. Nur dann kann der vom Arbeitgeber mo-
natlich für jeden Arbeitnehmer zu übermittelnde 
ELENA-Datensatz tatsächlich auf ein Minimum 
reduziert und das enorme Datenvolumen des 
ELENA-Verfahrens beschränkt werden. 

2.  Notwendige Gesetzesänderung 

Nach § 97 Abs. 2 SGB IV sind die Arbeitgeber 
verpflichtet, die monatliche Meldung an die Zent-
rale Speicherstelle zu protokollieren. Diese Pro-
tokollierung ist nach Ablauf von zwei Jahren zu 
löschen. Die Protokollierung darf jedoch dann 
nicht gelöscht werden, sofern sie zu Beweiszwe-
cken in einem bereits eingeleiteten Verwaltungs- 
und Gerichtsverfahren benötigt wird und der Ar-
beitgeber davon Kenntnis hat. Diese Ausnahme-
regelung führt in der betrieblichen Praxis zu vie-
len Fragen (Welche Haftungsrisiken bestehen für 
den Arbeitgeber? Wie ist das Vorgehen nach Ab-
schluss des Verfahrens? etc.) und zu einem e-
normen Aufwand. Um der Personalabrechnungs-
stelle die Informationen zugänglich zu machen, 
müssen neue (Papier-) Schnittstellen aufgebaut 
werden. Insofern sollte auf die Ausnahmerege-
lung verzichtet werden, zumal die Abrechnungs-
daten bzw. das Lohnkonto ohnehin länger als 
zwei Jahre aufzubewahren sind. 

II. Zur technischen Umsetzung des ELENA-
Verfahrens

1. Datenbaustein Steuerfreie Bezüge (DBSB) 

Die Datenanforderungen des DBSB haben ge-
genüber der Ursprungsfassung deutlich zuge-
nommen (Stellen 018-019); wobei es sich durch-
weg um sog. Muss-Angaben handelt. Eine Erklä-
rung zur Notwendigkeit der Daten wäre hier hilf-
reich. 
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2.  Datenbaustein Zusatzdaten (DBZD) 

Um Irritationen vorzubeugen, sollte in der zweiten 
Zwischenüberschrift „Zusätzliche Bruttowerte lau-
fend“ das Wort „laufend“ gestrichen werden. 

3. Datenbaustein Kündigung/Entlassung 
(DBKE) 

Wird das Arbeitsverhältnis beendet, ist der Da-
tenbaustein DBKE bei der nächsten Entgeltab-
rechnung zu melden (Punkt 5.2 der Gemeinsa-
men Grundsätze). Es gilt zu berücksichtigen, 
dass die mit dem DBKE abgefragten Informatio-
nen zur Kündigung regelmäßig nicht automati-
siert in der Entgeltabrechnung vorliegen und erst 
von der Personalabteilung an die Personalab-
rechnungsstelle, die die ELENA-Meldung absetzt, 
weitergegeben werden müssen. 

Die Meldung des DBKE mit der nächsten Ent-
geltabrechnung sollte daher als „wünschenswer-
ter Grundsatz“ verstanden werden, von dem im 
Einzelfall aber auch Ausnahmen möglich sein 
müssen. 


